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RS OGH 1981/5/5 10Os187/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1981

Norm

StGB §195 Abs1

Rechtssatz

Schon das Bestärken einer minderjährigen Person in ihrem Vorhaben, nicht mehr in die Macht der

Erziehungsberechtigten zurückzukehren, ist tatbildlich und nur dann nicht dem § 195 Abs 1 StGB zu unterstellen, wenn

im Zeitpunkt des Handelns die Muntgewalt faktisch wirklich beendet war.
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